Wie viel ist die Sixtinische Madonna wert?
 Eine zweite Stellungnahme des Vorstandes des Sächsischen Museumsbundes e.V. zur Bilanzierung von Museumsgut im Rahmen der Doppik vom 3. Dezember 2009
Seit einigen Jahren sind in Sachsen und anderswo auf Land-, Kreis- und Stadtebene Museumsmitarbeiter damit beschäftigt, das ihnen anvertraute Kunst- und Kulturgut finanziell zu bewerten. Das geschieht auf unterschiedliche Weise. Die einen begnügen sich damit, jedem bereits vorhandenem Sammlungsgegenstand den Wert eines Euros zuzumessen und nur Neuankäufe mit dem Ankaufspreis zu versehen. Die anderen weisen jedem Sammlungsgegenstand eine von sechs oder mehr vordefinierten Wertestufen zu. Die dritten erstellen einzelne Gutachten zum aktuellen Verkaufswert oder lassen dies durch bezahlte externe Gutachter erledigen. 
Die Methodenvielfalt ist durchaus nicht dem Individualismus der Ausführenden geschuldet, sondern resultiert aus den so präzisen wie unterschiedlichen Vorgaben der Träger, bzw. deren Finanzverwalter. Letztere sind sich zwar im Großen und Ganzen darin einig, dass die moderne Doppik den öffentlichen Haushalt und die Effizienz der Finanzströme präziser und steuerungsrelevanter abbildet als die ältere Kameralistik. Durchaus uneins sind sie sich aber über die Frage, ob und wie der Wert der Kunst- und Kulturgüter berechnet werden muss, um im Sinne der Doppik ein korrektes Abbild ihrer Rolle im Zusammenhang des Haushaltes zu geben. 
Entscheidend ist dabei die grundsätzliche Frage, ob der Träger sich als Besitzer oder Eigentümer der Werke versteht.Fn1 Ist letzteres der Fall, so liegt das Augenmerk auf dem aktuellen und in regelmäßigen Abständen zu aktualisierenden finanziellen Wert. Denn als Eigentümer gibt der Träger Rechenschaft über den Wert seines Eigentums, über das er die volle Verfügungsgewalt hat. Diese Verfügungsgewalt muss sich durchaus nicht in einer Verkaufsabsicht äußern – das haben bisher alle Träger weit von sich gewiesen – Doch er kann sein Eigentum auch verpfänden oder mit dem Wert der Kunstgüter seine Kreditwürdigkeit im Auge der Ranking Agenturen günstig beeinflussen (Basel II), um für seine Kredite günstigere Konditionen zu bekommen. Dass diese Konstruktion am Verkaufstabu scheitern muss oder aber das Tabu selbst auflöst, ist evident, denn nur im Notfall auch belastbare Werte können überhaupt als Sicherheit gelten.
Begreift sich aber der Museumsträger als Besitzer der Kunst und Kulturgüter, die er von der vorherigen Generation übernommen hat, die er auf Zeit nutzt und pflegt, um sie der nächsten Generation weiterzugeben, dann interessiert ihn weniger der potentielle Verkaufswert als das Verhältnis zwischen Wertverlust (Werteverzehr) und Wertzuwachs dieser Güter in seiner Bilanz. Die Bewertung des Kunstgutes mit einem Euro scheint in diesem Sinne folgerichtig, denn dem gedachten aktuellen Wert der Güter stehen in etwa die aufzubringenden Erhaltungs- Deponierungs- und Restaurierungskosten gegenüber. 
Beide Berechnungsarten sind jeweils systemimmanent korrekt, weshalb sie mit einem gewissen Recht zum Einsatz kommen. Freilich bleiben die Ergebnisse vorläufig, bis die gegenwärtigen Lehrmeinungen durch weitere Erkenntnisse zu einer einheitlichen verbindlichen Lösung gefunden haben. Bis zu diesem Zeitpunkt macht es keinen Sinn, die extrem aufwändige Bewertung von Kunst und Kulturgut weiter zu betreiben. Mindestens ein Teil der bisher geleisteten Arbeit wird wiederholt und korrigiert werden müssen. Es bleibt zu hoffen, dass sie wenigstens im Sinne des Erfahrungszuwachses nicht umsonst war.
Welche der Berechnungsmodelle sich durchsetzen wird, kommt vor allem darauf an, welche praktische Rolle sie in der Gesamtbilanz spielen. Der Grundsatz von der Steuerungsrelevanz der zu erhebenden Zahlen in der Doppik verlangt, dass erhobene Werte auch steuerungsrelevant sind. Die Bewertung findet also nicht im luftleeren Raum statt, sondern soll Entscheidungen beeinflussen. Und hier liegt das Problem. Es steht nicht zur Debatte, dass alle Handlungen, Personalien, Investitionen etc. im Museum finanztechnisch exakt zu planen, abzubilden und zu kontrollieren sind. Doch die nun neu hinzukommende Kategorie des finanziellen Wertes des Kunst- und Kulturgutes als Steuerungsinstrument ist aus der Sicht des Museumsbundes grundsätzlich falsch und irreführend.

Auf die gefährliche, weil fachfremde und der Restaurierungsethik eklatant widersprechende Steuerungsrelevanz der finanziellen Werte von Kunst - sozusagen im Innenverhältnis - auf deren Restaurierungs- oder Deponierungsaufwände wurde bereits hingewiesen.Fn2 Vieles wäre anzufügen, doch alle Einwände resultieren aus der grundlegenden Diskrepanz der hier in Relation zu bringenden Weltsichten und Aufgabenbereiche. Der Wert, den Museumsleute und andere Geisteswissenschaftler dem Kunst- und Kulturgut als Erkenntnisquelle durch aktive Befragung und Interpretation in jeder Generation neu vor dem Hintergrund des Zeitgeschehens und seiner gesellschaftlichen Fragen an- und abmessen, ist der kulturelle Aussagewert. Er steht mit dem aktuellen finanziellen Wert der Objekte in keinem irgendwie gearteten logischen Verhältnis. Das eine Wertesystem kann das andere nicht ausdrücken. Die Bewertung allen Kunst- und Kulturgutes nach Gewicht hätte die gleiche gesellschafts​politische Relevanz, nämlich keine. Sie würde zu objektiv richtigen und dennoch kulturell völlig falschen Beurteilungen führen.
Es bleibt zu hoffen, dass die Beteuerungen, kulturrelevante Entscheidungen würden auch in Zukunft weiterhin im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten nach fachlichen, sprich kulturellen Kriterien gefällt werden, möglichst lange tragen. Vor allem auch dann noch, wenn – wie das zunehmend der Fall ist – Vorgänge und damit durchaus auch Entscheidungen scheinbar objektiviert und entpolitisiert werden, indem sie auf Wirtschaftsberater und andere Dienstleister ausgelagert werden. Hier sind tatsächlich Probleme zu erwarten, denn auch wenn die politisch Verantwortlichen in kulturellen Kategorien denken, die Wirtschaftsberater folgen der Logik ihrer Systeme und schaffen dadurch einen Rechtfertigungsdruck für anders motivierte Entscheidungen. Sie vor allem sind es, die die These vertreten, dass die finanziellen Werte von Kunst- und Kulturgütern aus zwingenden haushaltsinternen Gründen objektiv bilanzierungspflichtig sind. Sie waren es jahrhundertelang nicht. 
Es ist grundsätzlich zu fragen, ob die finanztechnische Ausdifferenzierung der Haushaltsführung zu einer Qualitätsverbesserung derselben führt. Die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt deutlich, dass die Komplexität von Finanzmodellen allein noch keine Sicherheit verspricht. Letztlich entscheidend ist und bleibt die politische und damit kulturelle Kontrolle, Beherrschung und Gestaltung der Systeme. Es muss deshalb auch eine politische Entscheidung sein, bis wohin die finanztechnische Abbildung der Welt getrieben werden sollte. Weniger ist ganz sicher auch hier mehr. Kulturelle Leistungen lassen sich mit dem betriebswirtschaftlich fokussierten Instrumentarium der Finanzverwalter so lange nicht abbilden, wie sie nicht den volkswirtschaftlichen Gesamtzusammenhang berücksichtigen; nicht nur den Einfluss der Kultureinrichtungen auf den Tourismus und die Standortqualität, sondern ebenso den Wert von sozialem und individuellem Bewußtsein, Identität, Wissen, Erfahrung oder Erbauung. Wie viel ist wohl die Sixtinische Madonna wert, wie viel die Frauenkirche; den Dresdnern, den Sachsen, der Welt? Und was schreiben wir in die Bilanz?
Der Sächsische Museumsbund e.V. appelliert an alle politisch Verantwortlichen, die Erhebung und Verwaltung von irreführenden, fachfremden Finanzwerten im musealen Sammlungswesen zu stoppen. 
Fn1) Diese Zusammenhänge sind luzide dargestellt in Kerstin Ritschel, Vom Wert der Sammlungen – Museumsgüter in der Bilanz, in Museumskunde Band 73, Heft 1, 2008.
Fn2) Stellungnahme des Vorstandes des Sächsischen Museumsbundes e.V. zur Bilanzierung von Museumsgut vom 6. September 2007, in Informationen des SMB 34/2007, S. 65.
